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Zahlen & Fakten

Aktuel le Gerichtsurteile

Fazit



M
a

n
u

e
la

 R
e

ib
o

ld
-R

o
li

n
g

e
r



S
ic

h
e

rh
e

it
 a

u
f 

d
e

r 
B

a
u

s
te

ll
e



Zahlen & Fakten

„Insgesamt 97 Bau-Beschäftigte kamen im letzten Jahr 

[2020] durch einen Arbeitsunfall ums Leben, rund ein 

Viertel mehr als 2019. Die meisten davon waren Abstürze 

und Maschinenunfälle. Zudem gibt es immer mehr 

Verstöße gegen Arbeitsschutzvorschriften.“

Quelle: https://bi-medien.de/fachzeitschriften/baumagazin/betriebsfuehrung/arbeitsschutz-toedliche-unfaelle-auf-dem-bau-nehmen-zu-b14364
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Kontakt mit scharfem, spitzem, hartem, rauem Gegenstand

Aufprallen auf/gegen ortsfesten Gegenstand (Verletzter bewegt sich)

Getroffen werden/Zusammenstoßen mit einem sich bewegenden Gegenstand

Akute körperliche oder seelische Überlastung

(Ein)geklemmt, (ein)gequetscht, zerquetscht werden usw.

Kontakt mit elektrischem Strom, Temperaturen, gefährlichen Stoffen

Sonstiges

Ertrinken, verschüttet, eingehüllt, begraben werden

Meldepflichtige Arbeitsunfälle auf Baustellen in Deutschland nach Kontakt 2019

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1010888/umfrage/verteilung-von-arbeitsunfaellen-auf-baustellen-in-deutschland-nach-kontakt/



B e i s p i e l e  a u s  

a k t u e l l e n  

G e r i c h t s u r t e i l e n



LG 
München

Prob lem/Sachverha l t :

• Absper rung missachte t
• S tu rz  aus  3  Me tern  Höhe
• K lage  gegen Arbe i tgeber  &  Bau le i te r
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1.1 Aufgrund der Absturzgefahr sind 
alle Beschäftigten der Baumaßnahme 
zum Thema Arbeitssicherheit zu 
unterweisen, vor allen Dingen zu 

den Themen

• Benutzung von Verkehrswegen

• Verlegung von Schaltafeln bei 
Ortbetondecken

Die Unterweisung ist schriftlich zu 
dokumentieren und von den 
Beschäftigten zu unterschreiben

1.2 Dir Firma …. hat ihre 
Gefährdungsbeurteilung zu Punkt 1.1 
zu ergänzen und der GAA schriftlich zu 
übermitteln



Entscheidung des 
LG München 

Haftung des Arbeitgebers

200.000€ Schmerzensgeld

Bauleiter enthaftet

Eigenverantwortung des

Handwerker

Hinweis der Richter:

festhalten



OLG 
Frankfurt
1 2 U 2 9 3 / 2 0  v o m  2 7 . 1 0 . 2 0 2 1

Prob lem/Sachverha l t :

• Rohbau E in fami l ienhaus
• Stu rz  i n  Treppenauge,  2 ,5  Me ter
• S icherung von  Treppenöffnungen
• Ha f tung  aus  §823,  831  BGB



Sachverhalt

AN AG

UV

P M

Treppenhaus Rohbau

Klage
Klage

Innenputz-

arbeiten

soll Baustelle prüfen

Mitarbeiter AN 

Treppenauge geöffnet

Angestellter 

verunfallt



Entscheidung des 
OLG Frankfurt 

Auftraggeber haftet

�618 BGB, Schutzpflicht

für abhängig Beschäftigte

Haftung AG trotz Übergabe

der Sicherung an AN

AN haftet aus �823, 831

BGB, Verkehrssicherungs-

pflicht



Praxishinweis

Wer Gefahrenquellen schafft,  muss sie 
sichern & davor warnen!

Unterscheide del ikt ische Haftung & 
vertragl iche Haftung!



OLG 
Brandenburg
7 U 1 2 7 / 1 8  v o m  1 8 . 0 3 . 2 0 2 0

Prob lem/Sachverha l t :

• San ie rung  Ke l le r t reppe
• Abs temmen de r  Treppens tu fen
• Paketannahme
• Stu rz  von  Treppe in  Grube



Entscheidung des 
OLG Brandenburg

Schadenersatz 3,5 Mio. €

Verletzung der Verkehrs-

sicherungspflicht

Gefahrenquelle sichern

Zusätzliche Sicherung

durch Schild/Flatterband



Praxishinweis

Nach ständiger Rechtsprechung unterliegt 
derjenige einer Verkehrssicherungspflicht, der 
in seinem Verantwortungsbereich eine 
Gefahrenlage schafft. Dies gilt nicht nur dann, 
wenn er sie im eigentlichen Sinne hervorruft, 
sondern auch dann, wenn er eine vorhandene 
Gefahr übernimmt und sie andauern lässt (vgl. 
BGH, IBR 2014, 348; NJW 1985, 1773, jew. 
m.w.N.).



BGH 
Urtei l
V I Z R 3 6 9 / 1 9  v o m  2 1 . 0 7 . 2 0 2 0

Prob lem/Sachverha l t :

• Ma le r  s tü rz t  von  Treppe au f  Podes t
• Vers toß gegen Un fa l l ve rhü tungsvorschr i f ten
• Feh lende Abs tu rzs icherung
• Schwere  Ver le tzung an  be iden  Armen



Entscheidung des 
BGH

Bauunternehmer haftet

nicht

Es fehlt Vorsatz oder grobe

Fahrlässigkeit

Kein Verstoß gegen Unfall-

verhütungsvorschriften

Höhe von 50cm nicht aus-

reichend



Praxishinweis

Es ist stets zu prüfen, ob ein objektiv schwerer 
und subjektiv nicht entschuldbarer Verstoß 
gegen die Anforderungen der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt vorliegt. 

Diese Sorgfalt muss in ungewöhnlich hohem 
Maße verletzt worden sein; es muss dasjenige 
unbeachtet geblieben sein, was im gegebenen 
Fall jedem hätte einleuchten müssen. 



FAZIT
Bundesweit sind nach wie vor hohe 

Unfallraten zu beklagen.

Die Gründe sind vielfältig:

• Termindruck

• wenig koordinierte Zusammenwirken 

unterschiedlicher Gewerke und 

verantwortlicher Akteure. 

• Fehlverhalten von Bauarbeitern auch 

aufgrund sprachlicher 

Kommunikationsprobleme

• Fehlende Umsetzung der 

Unfallverhütungsvorschriften

Was ist zu tun?

• Problembewusstsein schulen

• Sicherheit auf der Baustelle muss von 

allen Akteuren als Qualitätsmerkmal 

umgesetzt werden.
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